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BETREFF  Vermittlung bei Anfrage „Mietvertrag Julia Stoschek Collection“ [#213558]  
 

HIER  Bitte um Stellungnahme 
 

BEZUG  IFG-███████████████████████████████████
VORE.O1018-25/21 
 

 

███████████▎
sehr geehrte Damen und Herren, 

der im Bezug genannte Petent hat sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI) gewandt, da er sein Recht auf Informationszugang nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) als verletzt ansieht.  

Der Petent wendet sich in seiner Vermittlungsbitte insbesondere gegen die seitens der BI-
mA angekündigten Kosten. Er bezweifelt die Einschätzung des BImA, dass Kosten in Höhe 
von ca. 300 Euro für eine Prüfung von schutzwürdigen Interessen Dritter anfallen würden. 
Er gibt zu bedenken, dass der Mietvertrag bei der BImA schon vorliege und die Ankündi-
gung hoher Kosten erfolge, ohne dass dort jemand irgendetwas bearbeitet hätte. Der Pe-
tent hinterfragt, wieso nur ein Mitarbeiter des höheren Dienstes die Anfrage bearbeiten 
und als studierter Jurist für die Prüfung von 25 Seiten Vertragstext fünf Stunden Arbeitszeit 
benötigen könne. Zudem hat mich der Petent darum gebeten, die im Schreiben der BImA 
vom 28.04.2021 im Zusammenhang mit der Kostenprognose erwähnte „behördliche Erfah-
rung“ zu überprüfen.   

 

HAUSANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  
   

FON  (0228) 997799-2505 
FAX  (0228) 997799-5550  

   
E-MAIL  referat25@bfdi.bund.de  

████████  █ ▎█████▎
INTERNET  www.bfdi.bund.de 

   
DATUM  Bonn, 14.05.2021 

GESCHÄFTSZ.  25-729/005 II#0305    
   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Ellerstraße 56 
53119 Bonn 
 
Nur per E-Mail:  
████████████████▎
info@bundesimmobilien.de 
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Für die Übersendung einer Stellungnahme wäre ich Ihnen dankbar.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▎
█████▎
▎
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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███████████████████████ █
████████████████████████████████████████████████████████████████ 
█████
BCc: MAILREIMPORTBFDI;  
Gesendet: Fr 14.05.2021 09:12  
Betreff: Vermittlung bei Anfrage „Mietvertrag Julia Stoschek Collection“ 
[#213558] # 25-729/005 II#0305 
 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Gz. 25-729/005 II#0305  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
███████████████████████████ 
 
in der Anlage finden Sie mein Schreiben in oben bezeichneter 
Angelegenheit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
█████████████████████ █
█
*************************************************************************
******* 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Referat 25 - Informationsfreiheit, Innere Verwaltun g, Stasi-Unterlagen - 
Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  
Fon:  (0228) 997799-████ 
Fax:  (0228) 997799-████ 
E-Mail: referat25@bfdi.bund.de  
Internet: www.bfdi.bund.de  
 
*************************************************************************
******* 
Datenschutzrechtliche Erklärung des BfDI für den E -Mail-Verkehr und die 
Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben insgesamt: (nachstehender Link 
führt auf den Internetauftritt des BfDI unter www.bfdi.bund.de)  
 
https://www.bfdi.bund.de/datenschutz  
 
*************************************************************************
******* 
Hinweis: 
Dies ist eine vertrauliche Nachricht und nur für den Adressaten bestimmt. 
Sollten Sie irrtümlich diese Nachricht erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absen der und vernichten Sie diese E -Mail. 
 
*************************************************************************
******* 
Privacy statement of the BfDI for correspondence by email and for 
managing its overall public responsibility: (the following link is 
directing to the web presence of the BfDI at www.bfdi.bund.de)  
 
https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/PrivacyStatement/PrivacyStatement -
node.html  
 
*************************************************************************
******* 
Confidentiality notice:  
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This is a confidential message and it is intended only for the addressee. 

If you have received this message by mistake, please immediately inform 

the sender and destroy this email. 
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Bundesanstalt fiir lmmobllienaufgaben,  Postfach 1 340,  53003  Bonn

Der Bu  ndesbeauft  ragte  fU  r"den  Datenschutzund
die lnformationsfreiheit  l

Referat  25
████████
Postfach 1468
53004  Bonn 

t

i

itfr'li

Bundesanstalt  ftir
Immobilienaufgaben

Recht

voRE.o1018.25/21

██████

Bundesanstall  ftir  lmmobilienaufgaben
EllerstraBe  56
531  1 9  Bonn

██████████▎(oder  {)
*49  (0) 228  37787-152
███▎█████████████

www.bundesimmobilien.de

ar\
---,

STABSBEREICH

cEscHAFrszErcHEN

ANSPRECHPARTNER

ANSCHRIFT

TEL

FAX

E.MAIL

INTERNET

DATUM  22.06.2021

Vermittlung bei der Anfrage  ,,Mietvertrag  Julia  Stoschek  Collection"
lhre E-Mail  vom  14.05.2021;  lhr Geschdftszeichen 25-729/005  ll#0305

Sehr  geehrter ████████

ich komme  auf lhr Schreiben vom 14.05.2021  in o.g. Angelegenheit zurUck,  in dem  Sie um Stellung-
nahme  zum  IFG-Verfahren  mit dem Aktenzeichen  VORE.O1018-25121  bitten.

Nach  lhrer  Schilderung  bezweifelt  der Antragsteller,  dass  fUr die  PrUfung  von schutzwUrdigen  Belangen
Dritter ,,Kosten  in Hdhe von ca. 300 €" anfallen.  Er gebe  zu bedenken, dass  der Mietvertrag  bereits
vorliege  und die  AnkUndigung  hoher  Kosten  erfolge, ,,ohne  dass dort jemand  etwas  bearbeitet hiitte".
Er hinterfrage, wieso  nur ein BeschSftigter  des h6heren  Dienstes die Anfrage  bearbeiten  kdnne  und
warum fUr die PrUfung  von 25 Seiten  frinf Stunden  Arbeitszeit bendtigt  wUrden.  Der Antragsteller  habe
zudem gebeten,  die in der Kostenprognose genannte,,behOrdliche Erfahrung"  zu UberprUfen.

lch gehe  davon aus,  dass lhnen  der bisherige Schrift- und E-Mail-Verkehr  zwischen dem  Antragsteller
und  der Bundesanstalt  fur  lmmobilienaufgaben nicht vollstitndig  vorgelegt  wurde. lch erlaube  mir  daher,
zundchst  auf  den  Sachverhalt  einzugehen.

Wie in meinem Schreiben  an den Antragsteller  vom  1  1.03.2021  dargelegt,  erfolgte  zunachst eine  erste
Durchsicht  des in Rede stehenden  Mietvertrages  auf m6glicherweise  betroffene  Belange  Dritter.  Hierbei
kamen  wir  zu dem Ergebnis,  dass bei der Uberlassung  einer  vollstdndigen Kopie  des Vertrages perso-
nenbezogene Daten  Dritter  betroffen  sein k6nnten.  lm Vertrag  werden  Beschiiftigte der Julia Stoschek
Collection  e.V.,  der Julia  Stoschek  Collection  GmbH und  der BlmA  genannt.  Zudem  enthdlt  der Vertrag
wirtschaftlich  relevante  Angaben,  die  Betriebs- und  Geschdftsgeheimnisse des Julia Stoschek Collec-
tion  e.V.  und der Julia  Stoschek  Collection  GmbH  darstellen  konnten.  Der  Antragsteller  wurde  daher
darauf  hingewiesen,  dass Anhaltspunkte  fUr  schutzwUrdige  lnteressen Dritter vorliegen und daher  Dritt-
beteiligungsverfahren durchzufUhren  seien.  Hinsichtlich  der  personenbezogenen Daten  wurde  auf  die
Mdglichkeit der Schwdzung  personenbezogener  Daten zur  Reduzierung der  ansonsten  durchzufUh-
renden  Drittbeteiligungsverfahren  hingewiesen.  DarUber  hinaus wurde  darauf  aufmerksam  gemacht,
dass  der  Verwaltungsaufwand fUr die Bearbeitung  Uber  eine einfache  Auskunft herausgehe  und  voraus-
sichtlich  GebUhren  zu erheben seien. Zudem  wurde der Antragsteller  um  eine BegrUndung  seines  An-
trages  fUr  die DurchfUhrung  der  erforderlichen Drittbeteiligungsverfahren gebeten.

Vorstand:  Dr. Christoph  Krupp  (Sprecher),  Holger  Hentschel,  Paul Johannes  Fietz
Anstalt  offentlichen  Rechts  - Sitz:  Bonn,  UStldNr.: DE240386446

Die  Datenschutelkl8ung deI Bundesanstalt fiir  lmmobilienaufgaben f  nden  Sie  unter  M.bund6immobilien.doidahnschutz.
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DdiAntEastglldiEiklaiteBidlf niit E-Mbil vom 12.03.2021 daraufhin mit einer Schwdrzung personenbe-

zogener Oatdn einverstanden. Er trug zugleich vor, es erschlieBe sich ihm nicht, weshalb Geschaftsge-

heimnisse belrotfen sein kdnnten . Zudem erklArte er ausdrUcklich, dass er davon ausgehe, dass es sich

um eine einfdche Auskunft handele. DiesbezUglich fUhrte er aus, dass die lnformation nicht aufwdndig

zu recherchidren sei. Wenn die BlmA,,als informationspflichtige Stelle Bedenken gegen die Weitergabe

der begehrtefr lnformatidii:fiabe(h)'"und Dritte beteiligen Wolle(n)/muss6(h),' Oariri iten6 6s'ihi'ffdii, ,sich
selbst abzusicherni'.:'DieS'kOnne,aber,nicht auf den Antragsteller ,,in Form von GebUhren abgewdllzt

ruil'scnreitjeh voii fi.lSs:iizt wtiioe der Antratstelei sodann informiert, oass i'icii'ouicri Stlii eiilVer-
stdndnis zurl Scnwai2Ung,persohenbezogeneriDaten, die Anzahl der durchzufuhrenden Diittbeteilij
gungsverfahl'en aut zvieiieduzieren wurd;. zuderir-erfolgte der Hinweis,,dass den betibffdi;ren Oiitteir-;

deren'Belanlb tjeruhit sind,'schriftlich Gelegen-heit zuiistellqngnahmb zu $eben ist. Es wtrrde dinedt
gebeten, seilen,Antrag'zu. begrUnden. lm HinO[ick auf die AusfUhrungen des Antragstellers'in ddr6.g.
E-Mail vom i12.03,2021.erfolgte zudem ein weiterer Hinwies auf m6gliche Kosten mit einer knappen

Erlduterung iler kostenrelevanten Amtshandlungen. r| 
1*.... -

MitE-Mail u]-Oi.O+.2021 teiltederAntragstellermit,'dassAnlassseinesAntragsdiversePresseartikel
gewesen ieien, in denen'die Beauftragte d'er Bundesregierung fUr Kultur und Medien sich dahingeherid

inklusive

begrUndet
erne

rabiede-n gestdlidl h?t'u.no:ijn:cjie b6Hriniedrig'bngalb'etztd.iliiefe'in"i(jeirdeihe'i wei3E
. Der Antragsteller erriahe,-an bbinem xirtrag festhalten-zri vioiien; odtleoocn voiao uni

, die zumindest die Grd8enordnung der zu erwartenden Kosten erkennen lasse.

;i'l
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Da  der  Antragsteller  seinen  AusfUhrungen  ein  unzutreffendes  Verstdndnis des Begriffes  ,,Geschdftsge-
heimnisses"  zugrunde  legte, wurde  ihm mit Schreiben  vom28.04.2021  dieser  Begriff  nochmals  ausftihr-
lich  erldutert. Zudem wurde auf  die im Schreiben  vom  12.04.2021  dargestellte  Prognose des voraus-
sichtlichen  Verwaltungsaufwandes von  voraussichtlich Uber fUnf Stunden  Bezug  genommen. Unter  Be-
rUcksichtigung  des Umstandes,  dass bei der  fortgesetzten Bearbeitung  des Begehrens  des Antragstel-
lers GebUhren  im drelstelligen  Bereich absehbar sind,  wurde  er um eine  Erkldrung gebeten, ob er an
seinem  Antrag in Kenntnis  der voraussichtlich zu erhebenden  Gebrihren  festhalten mOchte.

lm Nachgang  dieses  Schreibens  wandte sich  der Antragsteller an den BfDl. Zu  den  diesbezUglich  mit-
geteilten Zweifeln des Antragstellers  an einer  korrekten Bearbeitung  seines Antrages  mdchte ich Fol-
gendes  anmerken:

Der Antragsteller  hitlt - soweit ersichtlich  in erster  Linie  aus  KostengrUnden  - eine  Bearbeitung  durch
einen  Bescheiftigten  des  h6heren Dienstes  fUr  nicht  angebracht.  Die Zustdndigkeit  fUr  Verfahren  nach
dem IFG  ist  innerhalb  der BlmA dem Stabsbereichs Recht  durch  einen  Vorstandsbeschluss ausdrUck-
lich zugewiesen.  Die zentrale  Antragsbearbeitung  beiVerfahren  nach  dem lFG, bei der die lnformatio-
nen  bei allen etwaig betroffenen Organisationseinheiten der  BlmA durch den Stabsbereich Recht  ein-
geholt  werden und die Verwaltungsverfahren dann  auf  der Basis der RUckmeldung  aus den Fachabtei-
lungen gefUhrt werden,  stellt  hierbei eine  einheitliche rechtskonforme  und  qualitativ  einheitliche  Bear-
beitung  und  Bescheidung sicher.  Die  Bearbeitung und damit  auch die notwendigerweise eingehende
PrUfung,  ob Rechte  Dritter  einem lnformationszugang  mdglicherweise  entgegenstehen,  erfolgt beim
Stabsbereich  durch  die hier  praktisch  sdmtlich  als Beschdftigte  des  h6heren Dienstes  tdtigen  Juristen.

Wie  den AusfUhrungen  des Antragstellers  in seiner  E-Mail vom 12.03.2021  zu entnehmen  ist, vertritt
dieser  die  Auffassung,  dass  der  Verwaltungsaufwand, der durch die Durchfuhrung  von  Drittbeteiligungs-
verfahren  und die  Prufung  von  Rechten  Dritter,  die einen  lnformationszugang entgegenstehen kdnnten,
bei einer  GebUhrenfestsetzung nicht  zu berUcksichtigen  ist. Diese Auffassung  wird bekanntlich  von  der
Rechtsprechung nicht geteilt.  Die  BlmA folgt insofern der gefestigten  Rechtsprechung, dass der Ver-
waltungsaufwand (einschlieBlich  solchen  fUr die Durchfrihrung  von  Drittbeteiligungsverfahren) aufgrund
des Antrags eines  Antragstellers  auf lnformationszugang erforderlich  wird und daher  diesem  zuzurech-
nen  ist. Dies  ergibtsich schon  aus $ 10lFG und $ 1 derVerordnung  Uberdie  GebUhren  und Auslagen
nach  dem lnformationsfreiheitsgesetz (lnformationsgebUhrenverordnung - lFGGebV),  wonach GebUh-
ren und Auslagen  fUr individuellzurechenbare  dffentliche  Leistungen  erhoben  werden.

lch  mache  zudem  ausdrUcklich  darauf  aufmerksam,  dass es sich  bei dem  mitgeteilten  voraussichtlichen
Venivaltungsaufwand von  Uber  fUnf Stunden um eine Prognose handelt, die (auch) den  regelmdBigen
Verlauf  der Drittbeteiligungen berUcksichtigt.  Die BlmA  legt  - wie  bereits  geschildert  -entsprechend  der
Rechtsprechung  des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil  vom  13.10.2020  - 10 C 23119) bei der  GebUh-
renbestimmung fUr  den Verwaltungsaufwand  einen  um jegliche  Sachkosten  und sonstige  kalkulatori-
sche Kosten  bereinigten  Personalkostensatz  zugrunde.  Die RechtmiiRigkeit  dieser Praxis  dUrfte  mit
dem  o.g. Urteil  rechtlich  gekldrt sein.

AbschlieBend  mache  ich darauf  aufmerksam,  dass bislang  keine  eindeutige RUckmeldung  des Antrag-
stellers  dahin  vorliegt,  ob eine  fortgesetzte  Bearbeitung auch  angesichts  der damit  einhergehenden
(voraussichtlich) GebUhren  erfolgen soll. Bis  eine solche RUckmeldung  vorliegt,  haben  wir die  weitere
Bearbeitung  des Antrages daher  zunachst  ausgesetzt.

Mit  freundlichen GrURen

█
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73343/2021   

POSTANSCHRIFT  Der  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit  

  Postfach 1468, 53004 Bonn  

 

ZUSTELL - UND LIEFERAN-
SCHRIFT  

 Graurheindorfer Straße 153 , 53117 Bonn  

VERKEHRSANBINDUNG   Straßenbahn 6 1 und 65, Innenministerium  
Bus 550 und SB60, Innenministerium  

 

  

 
 

BETREFF  Vermittlung bei Anfrage „Mietvertrag Julia Stoschek Collection“ 
[#213558]  
 

HIER  Einschätzung und Vermittlungsansatz, Verfahrensmitteilung  
 

BEZUG   IFG-████████████████████ m 23. Februar 2021; 
Ihre Stellungnahme vom 22. Juni 2021 und ergänzendes Telefonat vom 20. 
Juli 2021; Ihr Zeichen: VORE.O1018 -25/21  
 

 

███████████   
sehr geehrte Damen und Herren,   

für Ihre ausführliche Stellungnahme und unser freundliches Telefonat dan-
ke ich Ihnen. Ich beabsichtige, dem Petenten auf dieser Grundlage kurz-
fristig Folgendes  mitzuteilen :  

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beruft sich auf die Ge-
bühreneinhebung nach den Maßstäben des BVerwG vom 13.10.2020 – 10 
C 23/19. Das Vorliegen von Betriebs - oder Geschäftsgeheimnissen in ein-
zelnen Regelungen des Vertrages wur de mir seitens der BImA zumindest 
plausibel gemacht. Darüber hinaus wurde mir der (zum Teil bereits ent-
standene und im Falle der Drittbeteiligung weiter zu erwartende) Aufwand 
(insbesondere bei  Vertragsprüfung  und Drittbeteiligung)  überschlägig dar-
gelegt.  

Gegenüber der BImA habe ich einen vermittelnden  Vorschlag  gemacht , die 
Drittbeteiligung ggf. mit nur geringem weiteren Verwaltungsaufwand wie 

HAUSANSCHRIFT   Graurheindorfer Straße 153 , 53117 
Bonn      FON   (0228 ) 997799 ▎██ ▎

   
E-MAIL   referat25 @bfdi.bund.d e  

BEARBEITET VON   Herr▎█████ ▎
INTERNET   www.bfdi.bund.de  

    DATUM    Bonn, 27.07.2021  
GESCHÄFTSZ.   25 -729/005 II#0305     

    

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäfts-

zeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

    

Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben  
Ellerstraße 56  
53119 Bonn  
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z.B. (vorab) telefonisch oder kurz schriftlich) durchzuführen . Mein Vor-
schlag, die private Entscheidung der Dritt en über Zustimmung oder Ver-
weigerung bzgl. der Offenlegung betreffender Vertragsregelungen nun-
mehr einzuholen und sodann entsprechend dieser Entscheidung ggf. die 
Kostenprognose zu präzisieren , wurde von Seiten der BImA ablehnend 
aufgenommen. D abei hat die  BImA  es als nicht  als  zielführend erachtet, 
dass weitere Verwaltun gsaufwände und damit Kosten generiert werden, zu 
denen keine B ereit schaft zu Kostenübernahme besteht . Daher hat  die BI-
m A die Antragsbearbeitung bis zur Erklärung der Kostenübernahme aus-
gesetzt. Zudem hat die BImA bekräftigt, dass sie berechtigte Forderungen 
auch geltend machen und erforderlichenfalls vollstrecken lassen werde.  

Unter den gegebenen Umständen kann ich derzei t eine Verletzung des Pe-
tenten in seinem Recht auf Informationsfreiheit zu meiner umfassenden 
Überzeugung nicht  feststellen, da mir Verwaltungsaufwand und Kosten 
plausibel gemacht wurden. Auch für eine bewusst zweckwidrige Verfah-
rensgestaltung durch die BI mA habe ich keine Anhaltspunkte.  Bis auf wei-
teres – insbesondere vorbehaltlich weiterer Eingaben des Petenten – wer-
de ich die Angelegenheit daher zu den Akten nehmen.  

Im Rahmen  unseres Telefonats war es mir ein Anliegen, mich entspre-
chend der „Ombudsfunk tion“ des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI) nicht nur auf Aspekte der formal -
rechtmäßigen Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes 
(IFG) zu beschränken, sondern auch auf eine pragmatische Vermittlung i m 
Einzelfall hinzuwirken. In diesem Sinne ist mein oben geschilderter Vor-
schlag zu verstehen. Dass Sie hierzu derzeit kaum Spielräume sehen, habe 
ich zur Kenntnis genommen.  

  
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 
 
█████ ▎
▎
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